
Hinweise zur Anlage 3, Pflegehilfsmittel

Da die alte Anlage 2 ab Versorgungsmonat Juni nicht mehr gültig ist, muss die neue Anlage 3 eingereicht 
werden. Es folgt ein Beispiel mit wichtigen Hinweisen zu den benötigten Angaben.

1. Das korrekte AC/TK muss auf dem Beleg vermerkt sein. Bitte wählen Sie den entsprechenden 
Vertrag aus, dem Sie beigetreten sind, zum Beispiel 1100P53 (DAV-Vertrag).

2. Überprüfen Sie die Belege sorgfältig auf die korrekten Preise sowie auf die richtige Menge 
(siehe Beispiel zur Berechnung).

3. Wichtig: Nur ein ausgedruckter Beleg, der beim ARZ Darmstadt körperlich eingereicht wurde, 
wird digitalisiert und abgerechnet.

4. Anlage 2 (Genehmigung) für den DAV-Vertrag 1100P53 muss direkt an die Kasse gesendet 
werden, nicht an das ARZ Darmstadt.

5.   PG 54 und PG 51 getrennt einreichen!


